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	Empfehlungen zum Einsatz von Teilzeitkräften

Teilzeitkräfte haben sich oft bewusst für eine Teilzeittätigkeit entschieden, weil sie aus triftigen Gründen die volle Arbeitszeit nicht erbringen können. Allerdings wird ihnen neben dem Gehalt nur die wöchentliche Stundenverpflichtung gekürzt, alle anderen Arbeiten, die sie über die Unterrichtszeit hinaus leisten müssen, bleiben ungekürzt. Dies ist ungerecht, weil dadurch die Arbeitszeit weniger stark gekürzt wird als die Bezüge. Besonders Frauen, die neben dem Beruf auch ihre Familie versorgen müssen, sind dadurch stark benachteiligt.

Aus dem Fürsorgegedanken des Dienstherren, den Vorgaben des Landesbeamtengesetzes, der Allgemeinen Dienstordnung und dem Frauenförderungskonzept ergibt sich für Schulen die Verpflichtung, den Einsatz der Teilzeitbeschäftigten angemessen zu regeln, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern.

Um die Arbeitszeit der Teilzeitkräfte gerechter zu regeln, gibt es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten:

· Teilzeitkräften können unterrichtsfreie Tage eingerichtet werden.

· Sie sollen möglichst keine oder zumindest weniger Springstunden haben als Vollzeitkräfte.

· Ein ungünstiger Unterrichtseinsatz soll vermieden, wenn dies nicht möglich ist, soll er später wieder ausgeglichen werden.

· Bei Projekttagen und -wochen, Epochenunterricht usw. soll der Einsatz von Teilzeitkräften ihrer reduzierten Unterrichtsverpflichtung entsprechen.

· Die Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen und Fortbildungen kann reduziert werden.

· Bei Elternsprechtagen kann die Präsenzzeit reduziert werden.

· Dies gilt auch für Veranstaltungen im Rahmen des Wandererlasses und des Schulprogramms.

· Der Einsatz von unvorhergesehenen Vertretungen am gleichen Tag sollte vermieden werden. Wenn außerordentlicher Unterricht unvermeidbar ist, sollte er mindestens 
einen Tag vorher angekündigt werden.

Diese Punkte sind nur Empfehlungen und können nur soweit umgesetzt werden, wie die Dienstgeschäfte dies an der Schule ohne Störungen des Schulbetriebes zulassen. Einen Rechtsanspruch auf irgendwelche dieser Maßnahmen hat man nicht.

Allerdings gehört es zur den Aufgaben der Schulleitung, dafür zu sorgen, dass die an der Schule getroffenen Regelungen diesen Grundsätzen entsprechen. Auch die Lehrerkonferenz kann bei der Beschlussfassung über die „Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden- und Aufsichtsplänen“ regelnd eingreifen. Die Gleichstellungsbeauftragte und der Lehrerrat der Schule können ebenso über Einführung und Einhaltung der Regelungen wachen und mit der Schulleitung Absprachen über diese Regelungen treffen.

Der Bezirkspersonalrat für Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen bei der Bezirksregierung in Arnsberg. hat sich jetzt dieses Problems angenommen und versucht mit der Bezirksregierungen Empfehlungen zu erarbeiten, die einen etwas verbindlicheren Charakter haben.

Fortbildungsveranstaltung für Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen

Am 22. Juni von 10.00 bis 16.00 Uhr bietet die GEW eine Fortbildung für die Ansprechpart​nerinnen für Gleichstellungsfragen an den Schulen an. Die Veranstaltung findet in Bestwig-Nuttlar im Gasthof Hester statt. Ein Einladungsschreiben mit ausführlicheren Informationen haben wir mit dieser Info an die Schulen geschickt. Das oben angesprochene Thema wird auch ein Thema dieser Veranstaltung sein.
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Anruf erwünscht




     Ihre Ansprechpartner für Probleme
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Berufskolleg


02962/5383


�HYPERLINK "mailto:axel.krueger@gew-hsk.de"�axel.krueger@�gew-hsk.de�
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Grundschule


0291/51848


� HYPERLINK "mailto:elmar.schulte@�gew-hsk.de" �elmar.schulte@�gew-hsk.de�








Hauptschule


02932/53280


� HYPERLINK "mailto:h.j.berghoff@�gew-hsk.de" �h.j.berghoff@�gew-hsk.de�





Förderschule


02992/5757


� HYPERLINK "mailto:roswitha.franz@�gew-hsk.de" �roswitha.franz@�gew-hsk.de�

















